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Benutzerhinweise
Benutzerhinweise

Die Reihe „Klausurfälle“ ermöglicht sowohl den Einstieg als auch die Wie-
derholung des jeweiligen Rechtsgebiets anhand von Klausurfällen. Denn
unser Gehirn kann konkrete Sachverhalte besser speichern als abstrakte
Formeln. Während des Studiums besteht die Gefahr, dass man zu abstrakt
lernt, sich verzettelt und letztlich gänzlich den Überblick über das wirklich
Wichtige verliert.

Ferner erfordern Prüfungsaufgaben regelmäßig das Lösen
von konkreten Fällen. Hier muss dann der Kandidat bewei-
sen, dass er das Erlernte auf den konkreten Fall anwenden
kann und die spezifischen Probleme des Falles entdeckt. Au-
ßerdem muss er zeigen, dass er die richtige Mischung zwi-
schen Gutachten- und Urteilsstil beherrscht und an den Pro-
blemstellen überzeugend argumentieren kann. Diese Fähig-
keiten vermittelt Ihnen unser „Basiswissen Methodik der Fallbearbeitung –
Wie schreibe ich eine Klausur?“.

Nutzen Sie die jahrzehntelange Erfahrung unseres Repetitoriums. Seit
mehr als 60 Jahren wenden wir konsequent die Fallmethode an. Denn ein
prüfungsorientiertes Lernen muss „hart am Fall“ ansetzen. Schließlich
sollen Sie keine Aufsätze oder Dissertationen schreiben, sondern eine
überzeugende Lösung des konkret gestellten Falles abgeben. Da wir nicht
nur Skripten herausgeben, sondern auch in mündlichen Kursen Studieren-
de ausbilden, wissen wir aus der täglichen Praxis, „wo der Schuh drückt“.

Die Lösung der „Klausurfälle“ ist kompakt und vermeidet – so wie es in ei-
ner Klausurlösung auch sein soll – überflüssigen, dogmatischen „Ballast“.
Die Lösungen sind komplett durchgegliedert und im Gutachtenstil aus-
formuliert, wobei die unproblematischen Stellen unter Beachtung des Ur-
teilsstils kurz ausfallen – so wie es gute Klausurlösungen erfordern.

Beispiele für die Gewichtung der Punktvergabe in einer Semesterab-
schlussklausur finden Sie hier: 

Wir vermitteln in der Reihe „Klausurfälle“ die Wissensanwendung. Sie er-
setzt nicht die Erarbeitung der gesamten Rechtsmaterie und ihrer
Struktur. Übergreifende Aufbauschemata finden Sie in unseren „Aufbau-
schemata“. Ferner empfehlen wir Ihnen unser „Basiswissen“ für den erfolg-
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Benutzerhinweise
reichen Start ins jeweilige Rechtsgebiet: verständlich dargestellt und durch
zahlreiche Beispiele, Übersichten und Aufbauschemata anschaulich ver-
mittelt. Eine darauf aufbauende Darstellung des Stoffes auf Examens-
niveau liefern unsere „Skripten“. Sofern die RÜ zitiert wird, handelt es sich
um unsere Zeitschrift „RechtsprechungsÜbersicht“, in der monatlich aktu-
elle, examensverdächtige Fälle gutachterlich gelöst erscheinen.

Viel Erfolg!
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 Das Grundstück und seine Bestandteile 1. Teil
1. Teil: Das Grundstück und seine Bestandteile

S könnte das Eigentum an dem Grundstück und an den Traubenpressen
von W gemäß §§ 873 Abs. 1, 925 erworben haben.

Die dingliche Einigung 
über den Eigentumsüber-
gang i.S.d. § 873 Abs. 1 
bezeichnet man gemäß 
§ 925 als Auflassung.

I. Dazu müssten sich W und S gemäß § 873 Abs. 1 über den Eigentumsüber-
gang am Grundstück geeinigt haben.

Die Einigung (= Auflassung) muss gemäß § 925 bei gleichzeitiger Anwe-
senheit beider Teile vor einer zuständigen Stelle erklärt werden.

W und S haben sich vor einem Notar, der gemäß § 925 Abs. 1 S. 2 zur Ent-
gegennahme der Auflassung zuständig ist, über den Eigentumsübergang
geeinigt. Mithin hat W das Grundstück an S aufgelassen.

Folglich haben sich W und S gemäß § 873 Abs. 1 über den Eigentumsüber-
gang an dem Grundstück geeinigt.

II. Ferner müsste die Änderung der Eigentumsverhältnisse gemäß § 873
Abs. 1 in das Grundbuch eingetragen worden sein.

Die Eintragung ist ein 
Staatsakt (Publizitätsprin-
zip). Sie richtet sich nach 
GBO, GBV und ergänzen-
dem Landesrecht.

Indem S als neuer Eigentümer in das Grundbuch eingetragen worden ist,
ist dies der Fall.

III. Des Weiteren müssten sich W und S im Zeitpunkt des Vollrechtser-
werbes, also gemäß § 873 Abs. 1 grundsätzlich im Zeitpunkt der Eintra-
gung, noch über den Eigentumsübergang einig gewesen sein.

Im Zeitpunkt der Eintragung der Eigentümerstellung des S in das Grund-
buch waren sich beide über den Eigentumsübergang von W auf S einig.

IV. Ferner müsste W zum Zeitpunkt der Eintragung zur Eigentumsübertra-
gung berechtigt gewesen sein.

Zur Eigentumsübertragung ist nur der verfügungsbefugte Eigentümer
oder der verfügungsbefugte Nichteigentümer, der vom wahren Rechts-
inhaber zur Verfügung gemäß § 185 Abs. 1 ermächtigt oder aber gesetzlich
verfügungsbefugt ist (vgl. dazu Fall 9), berechtigt.1

Fall 1: Grundstückseigentum nebst Zubehör
Winzer W verkaufte Ende 2021 in notariell beglaubigter Form sein Wein-
gut an den Sommelier S. Als man sich kurze Zeit später zum Zwecke der
Eigentumsübertragung erneut beim Notar traf, vereinbarten W und S,
dass etwaig erforderliche Grundbucheintragungen „schnellstmöglich“
erfolgen sollen. Zugleich wurde für die Übergabe des Grundstücks der
03.04.2023 als fixer Termin vorgesehen.

Kurz nach der Eintragung besucht S in freudiger Erwartung im März
2023 das Weingut und sieht eher zufällig, wie W auf dem Weingut ver-
wendete Traubenpressen abtransportiert. S ist schockiert. Schließlich
benötigt er diese Pressen dringend für die Weinherstellung und ist da-
her der Ansicht, dass die Traubenpressen ja wohl „zum Grundstück“ und
damit ihm gehören.

Ist S Eigentümer des Grundstücks und der Traubenpressen geworden?

1 BGH NJW 2004, 365; Grüneberg/Herrler § 873 Rn. 11; Habersack Ex-Rep Sachenrecht Rn. 140, 143.

Merke: Es kommt für die 
Merkmale „Einig sein“ 
und „Berechtigung“ 
grundsätzlich auf den 
Zeitpunkt des Vollrechts-
erwerbes, also auf den 
Zeitpunkt der Eintragung 
an.
Ausnahmen hiervon sind 
in den §§ 873 Abs. 2, 878, 
892 Abs. 2 geregelt.
1



 Das Grundstück und seine Bestandteile1. Teil
Als verfügungsbefugter Eigentümer ist W zur Eigentumsübertragung an
dem Grundstück berechtigt gewesen.

Folglich hat S das Eigentum an dem Grundstück von W gemäß §§ 873
Abs. 1, 925 erworben.

V. Fraglich ist jedoch, ob S damit zugleich nach den §§ 873 Abs. 1, 925 auch
das Eigentum an den Traubenpressen erlangt hat.

Das wäre gemäß §§ 93, 94 dann der Fall, wenn die Traubenpressen zu den
wesentlichen Bestandteilen des Grundstücks zählen. Dann wären die Trau-
benpressen (für sich genommen) nicht „sonderrechtsfähig“, sodass sie
– hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse – zum Grundstück gehören.

Die Traubenpressen sind jedoch weder i.S.d. §§ 93, 94 Abs. 1 in irgendeiner
Weise mit dem Grundstück fest verbunden noch wurden sie zur Herstel-
lung des Gebäudes (§ 94 Abs. 2) eingefügt (vgl. dazu Fall 2).

Demnach sind die Traubenpressen keine wesentlichen Bestandteile des
Grundstücks, sodass S nicht auf Grundlage der §§ 93, 94 das Eigentum an
den Traubenpressen erlangt hat.

VI. S könnte das Eigentum an den Traubenpressen jedoch nach § 926
Abs. 1 S. 1 erworben haben.

Das ist der Fall, wenn es sich bei den Traubenpressen um Zubehör i.S.d.
§ 97 handelt und wenn Veräußerer W und Erwerber S darüber einig sind,
dass sich die Veräußerung auch auf das Zubehör erstrecken soll. Das be-
deutet, dass es für den Erwerb von Zubehörstücken zwar einer Einigung
i.S.d. § 929 S. 1 bedarf, aber eine Übergabe bzw. eine Vereinbarung von
Übergabesurrogaten entbehrlich ist. Nach § 926 Abs. 1 S. 2 ist ein entspre-
chender Wille zur Eigentumsübertragung im Zweifel anzunehmen.

Inventar i.S.d. § 98 dient 
stets dem Zwecke der 
Hauptsache. Insofern soll 
§ 98 die Anwendung des 
§ 97 erleichtern.

Die Traubenpressen könnten demgemäß nach § 97 i.V.m. § 98 Nr. 2 Zube-
hörstücke des Grundstücks sein.

Sie sind bewegliche Sachen, die direkt auf dem Grundstück zur Weinher-
stellung benutzt werden. Sie ermöglichen und fördern bei zweckentspre-
chender Verwendung somit den Zweck der Hauptsache und stellen gemäß
§ 98 Nr. 2 landwirtschaftliches Inventar dar. Dies ist stets dem wirtschaftli-
chen Zwecke der Hauptsache zu dienen bestimmt und damit gemäß § 97
Zubehör.

Folglich hat S mangels Vorliegen einer die Vermutung des § 926 Abs. 1 S. 2
außer Kraft setzenden Vereinbarung neben dem Eigentum am Grundstück
auch das Eigentum an den Traubenpressen gemäß §§ 873 Abs. 1, 925, 926
Abs. 1 S. 1 erworben.

S ist somit im Ergebnis sowohl Eigentümer des Grundstücks als auch der
Traubenpressen geworden.
2



 Der Erwerb des Grundeigentums vom Nichtberechtigten2. Teil
E könnte gegenüber B und C einen Anspruch auf Herausgabe des Grund-
stücks aus §§ 985, (986) haben.

I. Dazu müsste E gemäß § 985 zunächst Eigentümer des herausverlangten
Grundstücks sein. 

Ursprünglich war dies der Fall; das Grundstück stand im Eigentum des E.
Er könnte jedoch sein Eigentum daran verloren haben, indem A es gemäß
§§ 873 Abs. 1, 925 an B und C übertragen hat.

1. A hat das Grundstück formgerecht an seine Enkel B und C gemäß §§ 873
Abs. 1, 925 aufgelassen.

2. B und C sind zudem als neue (Mit-)Eigentümer des Grundstücks im
Grundbuch eingetragen worden, § 873 Abs. 1.

3. Darüber hinaus waren sich A, B und C gemäß § 873 Abs. 1 im Zeitpunkt
der Eintragung auch noch einig darüber, dass das Eigentum am Grund-
stück nunmehr hälftig B und C zustehen soll.

4. Jedoch war A weder verfügungsbefugter Eigentümer noch verfügungs-
befugter Nichteigentümer des Grundstücks des E und damit nicht zur Ei-
gentumsübertragung berechtigt. 

5. Mangels Berechtigung des A könnten B und C folglich das Grundstück
nur kenntnislos vom Nichtberechtigten A nach § 892 erworben haben.

Dann müsste die Übereignung des Grundstücks von A auf B und C gemäß
§ 892 zunächst ein Rechtsgeschäft i.S.e. Verkehrsgeschäftes darstellen.

A überträgt das Grundstück im Wege vorweggenommener Erbfolge auf
seine Enkel B und C. Das bedeutet, dass ein Rechtsgeschäft vorgenommen
wird, mit dem ein (künftiger) Erblasser schon zu Lebzeiten sein Vermögen
(oder einen wesentlichen Teil davon) auf einen oder mehrere, als künftige
Erben in Aussicht genommene, Empfänger überträgt.41 Die vorwegge-
nommene Erbfolge soll, lediglich zeitlich vorgezogen, (teilweise) die Wir-
kungen des § 1922 schon zu Lebzeiten der Beteiligten herbeiführen.

Fall 13: Kein Rechtsgeschäft bei vorweggenommener Erbfolge

A ist durch die Reform des Erbschaftssteuerrechts irritiert. Da er irrtüm-
licherweise im Grundbuch als Eigentümer eines in Wahrheit dem E
gehörenden Hausgrundstücks eingetragen ist, überträgt er dieses im
Wege vorweggenommener Erbfolge an seine Enkel B und C, um die
„Erbschaftsangelegenheiten“ so früh wie möglich erledigt zu haben. Die
Enkel werden je zur Hälfte als Miteigentümer im Grundbuch eingetra-
gen. Nachdem E alles erfahren hat, ist er schockiert und verlangt umge-
hend das Grundstück von den ahnungslosen B und C, die es bereits in
Besitz genommen haben, heraus.

Zu Recht?

41 BGHZ 113, 310, 312 f.; Grüneberg/Weidlich vor § 1922 Rn. 6. 
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